
 

 
 

Verwaltungsvorlage 

Vorlage-Nr.: 2238-2019/DaDi  
Aktenzeichen: 031-032 
  
Fachbereich: 210 - Konzernsteuerung 
Beteiligungen: L - Landrat 

  
Produkt: 1.01.01.01 Verwaltungsführung und -steuerung 
  
Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 

 1. Kreisausschuss N Zur abschließenden 

Beschlussfassung 

 2. Haupt- und Finanzausschuss Ö Zur Kenntnisnahme 

 3. Kreistag Ö Zur Kenntnisnahme 
 

  
Betreff: Gesamtabschluss des Landkreises Darmstadt-Dieburg zum 31.12.2017 
  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Der Gesamtabschluss des Landkreises Darmstadt-Dieburg zum 31.12.2017, bestehend aus der 

konsolidierten Gesamtvermögensrechnung, der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung und der 

konsolidierten Gesamtfinanzrechnung wird gemäß § 112 Abs. 9 HGO aufgestellt. 

 

2. Die Bilanzsumme wird mit 968.158.831,84  Euro, der Jahresüberschuss mit 14.427.417,64 Euro 

und der Finanzmittelbestand zum 31.12.2017 mit 21.962.762,05 Euro festgestellt. 

 

3. Der Gesamtabschluss wird mit allen Unterlagen dem Fachbereich Revision gemäß § 128 HGO 

zur Prüfung zugeleitet. 

 

4. Der Kreistag ist über den Haupt- und Finanzausschuss zu unterrichten. 
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Begründung: 

 

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg verfügt über ein umfangreiches Beteiligungsportfolio. Zur 

Erfüllung seiner Aufgaben bedient er sich verschiedener eigenständiger öffentlich-rechtlicher und 

privatrechtlicher Organisationsformen. Diese Unternehmen decken den Bereich des Sozial- und 

Gesundheitswesens, den öffentlichen Personennahverkehr, das Kreditwesen, die Ver- und 

Entsorgung, die Breitbandversorgung bis hin zur Wirtschaftsförderung ab. 

 

Der vorgelegte konsolidierte Gesamtabschluss liefert den Blick auf sämtliches Vermögen, sämtliche 

Schulden, das Gesamtkapital, das Gesamtergebnis und die Gesamtfinanzrechnung des Landkreises 

Darmstadt-Dieburg zum 31.12.2017. 

 

Der Gesamtabschluss stellt die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage als rechtliche und 

wirtschaftliche Einheit unter Eliminierung aller konzerninternen Verflechtungen dar. 

 

Die Aufstellung des Gesamtabschlusses erfolgte nach den Vorschriften der HGO und der 

GemHVO. 

 

 

 

 

 

 

Anlage:  

 

 Gesamtabschluss 2017 – Aufstellungsbeschluss -  

 

 

Alternativen: 

 

 Keine 
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